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Paſtoral FTälle
(Proteſtanten die nach Scheidung ihrer erſten Ehe atholiſch

werden und wieder heiraten wollen cͤ.qPID Caius und Aurelia, von Geburt
aus Proteſtanten Aben ſich 1905 proteſtantiſch verheiratet Aus der
Ehe ſind drei Hinder hervorgegangen W 8  ahre 1925 aber ieß ſich
Caius von ſeiner gerichtlich cheiden ald darauf lernte 841 die
Katholikin Titia kennen Um den Caius heiraten können ird nun
die Itta proteſtantiſch ðꝗ Oktober 1925 laſſen ſich dann Elde vor
dem proteſtantiſchen Religio  tener rauen Durch verſchiedene Um
ſtände bewogen möchten aber un eide, Caius und Titia, zUur
liſchen Kirche zurückkehren und ihre Eheangelegenheit! Ordnung bringen
Da aber ergeben ſich die Fragen

KHann überhaupt elne Ehe wiſchen Caius und 10
nach ka  Olr  em Kirchenrecht zuſtande kommen?

Welchen Weg müſſen ſie einſchlagen, ihre Ehe
angelegenheit Ordnung bringen?

Vor EmM˖M muß Unterſucht werden, bh die er Ehe zwiſchen
Caius und Aurelia gu  9 war ſt dies der Fall, dann beſteht das
pedimentum ligaminis. Da E6 ſich —um CEmne Ehe bon Getauften handelt,
die auch konſummier wurde, ſo iſt ſie nicht nur nach dem katholiſchen
Kirchenrecht, ondern auch nach dem göttlichenE durchaus Uf
lösbar Solange Aher die erſte FQ des Caius lebt, können Caius und
Itta weder vor ErKirche noch vor brtt jemals Ene gültige Ehe
eingehen trotz CV ſtaatlichen Geſetze

Wenn die beiden Er ſich nicht voneinonder rennen wollen,
dann können ſie unmöglich! die katholiſche1 aufgenommen werden,
noch ihre Eheangelegenheit vor Ordnung bringen. In den meiſten
Fällen ird man daher ſolch Perſonen auch mit dem beſten
illen nicht helfen können enn die Ehe konſummier iſt

Anders aber würde die Sache iegen, enn ES ſich nach genauer
Unterſuchung herausſtellen ollte, daß die rühere Ehe ungültig war
oder daß C früheren Ehegatten nicht getauft Vielleicht
önnte ogar geholfen werden, enn auch nUuL Eeln Teil nicht 9E
Qu war

ngültig könnte die er Ehe ſein eines trennenden Ehe
hinderniſſes, mangelnder Form oder wegen Mangels des ehr
en Willens

Sind CI Clleé oder iſt wenigſtens Eln Teil etauft, dann kommen
hier allé Ehehinderniſſe Betracht, auch für Katholiken
Betracht kommen. Wie ſich nämlich Qus verſchiedenen Entſcheidungen
des Apoſtoliſchen Stuhles ergibt, ſind auch für die rein proteſtantiſchen
Ehen die kirchlichen Ehehinderniſſe maßgebend. Eine Aus nahme macht
ſeit dem odex, alſo vom 19 Mai 1918 ＋ nur das Hindernis der

1— de Matrimonio
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Religionsverſchiedenheit da nach G4II 1070 81 dieſes Hindernis
nUL beſteht zwiſchen Ungetauften und Perſon, „die der
katholiſchen getauft wurde oder ſich 3u ihr aus der Häreſie oder
dem Schisma bekehrte“ Wäre aber Ene Ehe vor dem odex
geſchloſſen ſo Are ſie durch die Beſtimmungen des odex nicht
gültig geworden, da keine anat!l0o radice mit der Aufhebung der
früheren Hinderniſſe ſtattfand me Ehe könnte nur gu  9 werden
durch Konſenserneuerung,!) durch Neuen Willensakt,
durch den der Betreffende die Ehe einwilligt, von der ihm ekannt
45 daß ſie von Anfang ungültig warE (can. Letztere
Bedingung ird bei Proteſtanten kaum einmal zutreffen, deshalb bleiht
ihre Ehe ungültig Aehnliches gilt von den Hinderniſſen die durch den
odex auch für die Katholiken und Amt auch für dieProteſtanten ganz
abgeſchafft oder umgeändert wurden, Aufhebung des Hinderniſſes
der Blutsverwandtſchaft vierten ir der Seitenlinie

Handelt E6 ſich aber 3zwei Ungetaufte, dann gelten für ſie
elbſtverſtändlich nicht die kirchlichen inderniſſe, ondern nur die Hinder⸗
niſſe des poſitiv göttlichen Rechtes und des Naturre  Es ſowie
die ſtaatlichen Hinderniſſe.

Ferner könnte enne Ehe ungültig ſein mangelnder
Form Gegenwärtig dürften ſich aber wohl nUur wenige rein 0
ſtantiſche hen finden die QAus dieſem Grunde noch ungültig dMren
Bekanntlich ſind 10 ſeit dem Dekrete „Ne temere“ (19 I die
Akatholiken der ganzen Welt nicht mehr die — —  1  E Form gebunden,
wenn ſie unter ſich die Ehe eingehen wollen Deutſchen eich
war dies ſchon der Fall eit der Konſtitution „Provida“, die I
1906 Kraft rat Die Eheſchließenden mußten aber Deutſchen
eich ein kirchliches Domizil oder QuaſiDomizil en oder wohnſitzlos
ſein. Am gleichen Tage wurden alle remn akatholiſchen, Gebiete
des Deutſchen Reiches geſchloſſenen Ehen aniert Uunter folgenden
Vorausſetzungen a) C8 durfte kein anderes kirchenrechtliches trennendes
Ehehindernis Wege ſtehen die Ehe durfte nicht durch V  —  en
Richterſpruch Klandeſtinität als ngültig Tklärt worden ſein
0 der gegenſeitige Ehekonſens mu bis u dem genannten QAtum
noch fortdauern Demnach dürfte 8 ſehr er ſein Deutſchen

eich noch enne rein proteſtantiſche Ehe 3 finden die mangelnder
Form ungültig wäre Anders liegen die Verhältniſſe Oeſterreich
Vur Oeſterreich wurden erartige Ehen niemals allgemein aniert Vor
dem Dekrete „Ne temere“ dort aber auch die Ehen der Ikatho⸗
ten der tridentiniſchen Form unterworfen Demnach onnten daſelbſt
auch die Häretiker vor ihrem Erlgenen Religionsdiener keine ültige Ehe
chließen Demnach kann ſich auch eute Oeſterreich noch leichter

Iii Schäfer —M Cap Da erechts“
29 ernzQl, Jus Matrimoniale 869
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elne proteſtantiſche Ehe finden, die mangelnder Form
gültig iſt

In Ungarn liegen die Verhältniſſe ähnlich wie Deutſchen Reich
Näheres darüber, wie auch ber die übrigen Länder, findet ſich
Leitner, Lehrbuch des katholiſchen Eherechtes? 220

Soweit die Proteſtanten aber nicht die irchliche Form der Ehe
ſchließung gebunden ſind können ſie auch durch Ziviltrauung gültiger
und erlaubterweiſe die Ehe ſchließen

Endlich kann Ene proteſtantiſche Ehe noch ungültig ſein
Mangels des ehelichen Willens Auf dieſen angel des ehelichen
Willens etzt mancher noch große Hoffnung, wenn CE n keinen Us
weg mehr findet Elne derartige Ehe als ungültig betrachten Wenn
man aber die Sache näher betrachtet, wird man bald finden, daß auch
aus dieſem Grunde emne Ehe nicht oft ungültig ſein wird Es iſt nämlich
wohl CalI 1084 beachten, der ſagt „Ein einfacher Irrtum ezug
auf Einheit und Unauflöslichkeit oder Sakramentalität der Ehe beein⸗
trächtigt den ehelichen illen nicht ſelbſt dann nicht enn dieſer Irrtum
Urſache der Eheſ

ießung war.“ 0 alſo auch jemand niemals die
Ehe geſchloſſen wenn EL gewußt 0  E, daß dadurch für
teſe Perſon gebunden würde die Ehe iſt und bleibt gültig Dasſelbe
gilt, Cenn jemand icher die Enne oder andere weſentliche Eigenſchaft
ausgeſchloſſen ätte, wenn EL daran gedacht 0 Es omm nicht
darauf 0 was jemand UAnter beſtimmten Vorausſetzungen 9E 0
Eenne mntentIO interpretativa hat keine wettere Wirkung die Ehe,
ondern eſtimm ſich nach dem, was jemand tatſä

1 étan hat

Wie die irrtümlichen Auffaſſu von der Ehe der Gültig
eit beeinträchtigen, afur bieten die Collectanea de Fide
Eln klaſſi

2 eiſpiel. Die Miſſionäre ſchwierigen iſſion
glaubten nämlich, der verkehrten Anſchauung der Eingebo nen

über die Ehe ſeien deren Ehen ungültig Mangels des ehelichen
Willens Da iſt C8 nun intereſſant 3u ſehen, wie die V
faſt EN Momenten, E von den Miſſionären für die Ungültigkeit
angeführt werden, Beweis für die Gültigkeit findet Nur kurz
ſeien Auszug Ernlge „Beweiſe“ des Miſſionsbiſcho und die Antwort
des eiligen Offiziums angegeben

Ein Miſſionär Katechumenen Vorwürfe gemacht weil
E ſeine Frau entlaſſen 0 Als Antwort erhielt CL den Beſcheid
„Warum adelſt du Mir, was du doch auch kürzlich ſelbſt getan haſt
Als du mit deinem Diener nicht mehr zufrieden warſt, haſt du ihn doch
auch entlaſſen. Warum ſoll ich un nicht 0  E  E auch mit (Mer Frau
tun können?“ Daraus ſ

—0 die Miſſionäre: alſo Aben die inge
borenen keine dee von der Unauflöslichkeit der Ehe Rom erwiderte
daraus daß die Ehe mit dem Dienſtvertrag auf Emne Ufe geſte wird

Tim Schäfer, 229
OFf. DeZ 1874, Ollect II. 1427
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geht klar hervor, daß die Eing eborenen die Ehe als Inent Vertrag
betrachten, damit Aben wir ſchon etwa von dem innerſten E  en
der Ehe, die 10 atſä ein Vertrag iſt

In der Eingabe nach Rom wird darauf hingewieſen, daß eine Frau,
die keine Kinder bekommt, entweder nach einigen Jahren entlaſſen wird
oder eine andere Frau neben ſich dulden muß Die Erwiderung von
(Ctte des Apoſtoliſchen Stuhles lautet alſo ern deutlicher Beweis, daß
die Heiden auch den Hauptz weck der Ehe lar rkannt aben, denn
bon einer Dirne will man gewöhnlich keine Kinder, wohl aber von einer
Ehefrau.

Die Miſſionäre betonen: Die Frau wird überhaupt nicht gefragt,
ob ſie dieſen oder jenen heiraten will, ondern ſie wird einfach von dem
Vater oder von dem älteſten Bruder Erkauft. Die oms lautet
Wenn das Mädchen nicht Iin die Ehe mit dem betreffenden Manne
einwilligt, dann iſt ſelbſtverſtändlich eine olche Ehe ungültig; dies
muß aher In jedem Einzelfall bewieſen werden. Aber die Erwähnung
von Qter und Utter und Bruder zeig klar, daß die Eingeborenen
einen Begriff bon Familie 0  en Der Begriff von einer Familie iſt
aber unmöglich, man nicht auch einen Begriff von der Ehe hat

Die Miſſionäre weiſen darauf hin, daß die Eingeborenen ihre Frauen
aus den unbedeutendſten Gründen entlaſſen und auf dieſes Recht nicht
verzichten wollen. Die Kongregation antwortet ähnlich die
Verhältniſſe zuLr Zeit des eiligen Paulus, und doch ſetzt EL Iun
ſeinem erſten Briefe die Korinther, iebtes Kapitel, voraus, daß die
Heiden gültige Ehe ſchließen.

Aus derartigen Erwägungen heraus wird dann die allgemeine
Folgerung gezogen, daß die genannten Ehen einer derartigen
alſchen Eheauffaſſung nicht ungültig ſeien, was natürli nicht aus
chließe, daß eine Ehe anderer Gründe ungültig ſein könne. ies
Eei dann aber Im Einzelfall beweiſen.

Anders ieg natürli die Sache, wenn weſentliche Eigenſchaften
der Ehe ta lich ausgeſchloſſen werden (ogl CalII 1086,
In einem ſolchen Fa Ehaben wir dann keinen „einfachen“ Irrtum mehr,
ondern einen Irrtum, der auf die Willensentſchließung derart ber
greift, daß EL dem „Ehekonſen 7 eine ganz beſtimmte Form verleiht und
dadurch die Ehe ungültig macht 1es nde wenn der Ab⸗

der Ehe erfolgt, nachdem der proteſtantiſche Religionsdiener eine
Formel Erleſen hat, E die Unauflöslichkeit der Ehe ausſchließt.
etztere geſchie mancherorts beſonders ſeitens der Kalviniſten.“)

Noch weiter als der oben zitierte G  — 1084 geht Gd.  — 1085,
In welchem eS El „Die Enntnti von der Ungültigkeit der Ehe,s oder
die Meinung, ſie ſei ungültig, chließt den ehelichen Konſens nicht
notwendig au Demnach kann alſo auch jemand den ehelichen illen
haben, rotzdem EL die Ueberzeugung hat, EL könne keine ültige Ehe

V Apr 1843, zitiert bei Gaſparri, 861
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eingehen Stellt ſich dann nachher heraus daß EL ſich geirrt hat daß
EL alſo tatſächlich gültig die Ehe eingehen konnte, dann iſt die Ehe auch
gültig es ann z vorkommen, wenn jemand der die irchliche
Form nicht gebunden iſt enne ivilehe eingeht und mein Emne olche
Ehe ſei ungültig Wenn CUte den Willen en heiraten
ann und Frau u werden dann iſt ihre Ehe gültig, rotzdem ſie I
der feſten Ueberzeugun En ſie vor ott nicht Mann und Frau

Stellt ſich nach eingehenden Unterſuchung heraus daß die
frühere Ehe Aus keinem der angeführten Gründe ungültig iſt dann kann
demjenigen der katholiſch werden will keine Ehe geſtattet werden
blange der rühere Eheteil noch eht vorausgeſetzt daß die Ehe kon
ſummiert var und C1 gültig die Taufe empfangen hatten

War aber die Ehe nicht onſummiert und kann dies ewieſen
werden, dann könnte Elne ſolche Ehe nach CAII 1119 Qus ent
ſprechenden Grunde durch Dispens vom Apoſtoliſchen gelöſt
werden

Da man manchmal Proteſtanten finden kann die überhaupt nicht
oder nicht gültig getauft ſind ſo C5 ſich der Mühe ſolchen
Fällen auch Ene Unterſuchung über die Aufe anzuſtellen Findet man

abei, daß C der e  mäßigen Ehegatten nicht getauft oder
nicht gültig getauft ſind, dann könnte ihre ültige Ehe Unter beſtimmten

Vorausſetzungen noch gelöſt werden.
Vielleicht wäre Ene Löſung auch noch möglich enn wenigſtens

Ein Teil Er nicht getauft iſt
In erſter Linie önnte Enne olche 9e gelöſt werden durch das

Pauliniſche rivileg. Dasſelbe aber kann ULr angewandt werden,
enn C Teile bei der Heirat überhaupt nicht oder wenigſtens nicht
gültig getauft waren Es muß ſich alſo AUm 3wWer Heiden andeln
Qu agt dies CAII 1120 Eine Naturehe wiſchen Nichtgetauften
(Plural! wird 1 AVOrem 61 gelöſt durch das Pauliniſche rivileg

Das rivileg kann auch angewandt werden enn CI Clle oder
Eun Teil Anhänger irgend chriſtlichen Konfeſſion ſind aber trotz
dem tatſächlich nicht gültig getauft ſind ingegen aber kann das
rivileg nicht angewandt werden enn Ern Teil oder CI Clle etauft
ſind auch ſie durchaus ungläubig vielleicht ogar all
gemein Heiden oder Juden gelten würden 3 Weil das rivileg auch
ULr angewandt werden kann C Ctle nicht getauft ſind
eshalb kann 6 auch nicht. auf die Ehe angewandt werden, E Eln

getaufter Akatholik mit Ungetauften iſt, ob
wohl Enne Ehe nach dem odex gültig iſt

Tim Schäfer, . S. 3

＋
OFf 15 Martii; zitiert bei Leitner, Lehrbuch des ath

Eherechtes, —409
Leitner,

40 ernz Vidal, 751. Un0ta 55,
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Ob der Papft in Fällen, auf welche das Pauliniſche rivileg
nicht angewandt werden kann, eine gültige und konſummierte
Ehe der Ungläubigen löſen könne, iſt eine Streitfrag Viele Autoren,
unter anderen auch Gaſparri,“ verteidigen die Anſicht, der könne
auch N ſolchen Fällen eine konſummierte Ehe wiſchen Ungläubigen
löſen 1IN AVOrem OI. Zum Beweiſe berufen ſie ſich auf die Kon
ſtitutionen Pauls III., Pius' und Gregors III Andere Autoren,

Leitner,?) laſſen dieſe erufung nicht gelten.
Nun ſchein allerdings der C mn ein neu Stadium

getr ſein durch eine Entſcheidung des eiligen ffiziums vom
November 1924, die I ausländiſchen Zeitſchriften ſehr beachtet wurde

Nach dieſer Entſcheidung könnte der ogar die Ehe wiſchen einem
Getauften und Ungetau  en cheiden. Weil dieſe Entſcheidung auch
für unſere rage von großer Wichtigkeit iſt, ieaber nur chwer Iun eu  en
Zeitſchriften finden ſein dürfte, ſo ſei ſie hier Im Originaltext wieder⸗
egeben, Amt die Eſer In der Lage ſeien, ſich durch eigene Anſicht
enn Urteil darüber 3u en.

Decretum 0 1924
Dissolutio Vineuli naturalis V Favorem 61

Beatissime Pater,
Episcopus Helenensis, a0 pedes humillime provolutus,

OI die 30 septembris 1919., apud“ acatholicus II0OII Apti-
zàtus, matrimoniuin iniit 6U. àaCatholiea baptizata 1 SeCt 5
anglicana, haeretico, Sectae anglicanae, proindeque
absque Ula dispensatione Obtenta. Die novembris 1920,
divortium Civile Obtinuit. Nune desiderat M. Catho—
iCam M amplecti I matrimonium mire EUIII puella Catholica.

nuptias 1am iniit. Quapropter supplicat Ut dis-
pensatio Concedatur Vineulo naturali primi matrimonüi.

Feria IV. die novembris 1924
In Congregatione generali t Inquisitionis, proposito

suprascripto supplici ibello, attentis expositis, praehabitoque
Consultorum VOO, HE.mi AC Rev.mi Cardinales V rebus 61

I Generales Inquisitores decreverunt: „Consulendum SS.mo,
PTIO gratia dissolutionis Vinculi naturalis Primi matrimonii Contracti

CU 1I AVOTem kidei.“
Insequenti VerO feria eiusdem mensis et anni, 88

Pius, divina Providentia Papa XI, 1 audientia R. Assessori
OFffieii impertita, habita de hae relatione, resolutionem Pat—

rU adprobavit et petitam gratiam Concedere ignatus est
Contrariis quibuscumque ON Obstantibu

Aloisius Castellano, Supremae Okficii Notarius.

aſparri, 1107 bis 1109
Leitner, 421
Der Text iſt entnommen den Periodica de Canonica 61 Morali“  2

von Vermeerſ XIV fase 1, 1925, 19.
Dieſes Wort ſcheint durch einen Druckfehler In den Text gekommen zu ſein.
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Im vorliegenden Falle haben wir C8 alſo mit einer Ehe u tun

zwiſchen einem Heiden (Ungetauften und einer Anglikanerin. Da
die Ehe nach dem Inkrafttreten des odex geſchloſſen iſt, ˙ iſt ſie gültig,da nach CA.  — 1070 das Hindernis der Religionsverſchiedenheit nur noch
beſteht, wenn ein Katholik die Ehe eingehen will

Für die Löſung dieſes Ehebandes kann un offenbar das Auli
rivileg nicht In Frage kommen. Denn ſowohl nach dem

Wortlaute dieſes Privilegs in der eiligen Schrift, als auch nach der
beſtändigen Auffaſſung der irche, kann dieſes rivileg UL auf jeneEhen angewandt werden, die von zwei Heiden geſchloſſen wurden. “)
Trotzdem aber hat der oſtoliſche dieſe Ehe gelöſt CU verdient
ausdrücklich hervorgehoben werden, daß der Apoſtoliſche bei
Gewährung dieſer Na ſich nicht wie bisher ſolcher Ausdrücke be
diente, die nur eine Dispens von den Interpellationen V Aus
drucke bringen, aber abſichtlich jede Andeutung vermeiden, die beſagt,der löſe das Eheband. 2) Im vorliegenden iſt vielmehr über⸗
au. nicht mehr die ede von Interpellationen, ondern die Kardinäle
bitten den direkt die un Er Eheband bſen ies
geſchieht auch

Auf den erſten Anblick ſchein aAmt die Streitfrage elöſt ob der
auch eine über das Pauliniſche Privileg hinausgehende Gewalt

habe, eine konſummierte Ehe, die kein Sakrament ſt, zu löſen.Wenn man aber den Fall genauer etra  El, dann wird man ſich CU
ing nicht Er überzeugen können, daß die Verteidiger der
teiligen Anſicht ihre Auffaſſung korrigieren, bevor nicht nähere Einzel⸗heiten ekannt ſind Der hat allerdings die Ehe zwiſchen einer
getauften und Ungetauften Perſon gelöſt ber war die Ehe konſummieroder war ſie nicht konſummiert? Im 23— iſt davon N leſenAuffallend aber iſt Es, daß die Ehe ſchon bald nach einem Jahre geſchiedenwurde Auffallend aber iſt EeS auch anderſeits, daß nirgen die Rede
iſt von einem Prozeß üher Nicht⸗Konſummation der Ehe Auffallend iſt
ES auch ferner, daß Elde Ctle wieder eine Cue Ehe eingehen, und
anſcheinend auch keine impotentia relativa vorliegt. In etzteremhätte nämlich der Biſchof die Ehe als ungültig erklären können, ſie hätte
nicht durch Rom gelöſt werden müſſen. Ferner iſt beſonders wohl 3beachten, daß für Dispens vom matrimonium ratum t 110II COnsUIH-
matum nach CA.  — 1962 die Congregatio de disciplina Sacra-
mentorum zuſtändig iſt, während In unſerem Falle die Angelegenheitdurch das Heilige izium erledig wurde.s) Man darf alſo bh
mit run annehmen, daß EeS ſich hier nicht —um die Löſung einer

II. u 28.  Leitner, 409; Vermeerſ Epitome Juris Canonici,
20 Noldin, de Sacramentis 14, II. 524.
30 GCan 249, ſagt ſogar von der akramentenkongregation: „Ipsacognoscit quoque 61 GXCIusive de kacto inconsumationis matrimonii Pt

de eXxIistentia Causarum ad dispensationem COncedendam.“
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nicht donſummierten Ehe handelt. Sollte aber dieſe Vorausſetzung
nicht zutreffen, dann hätten wir ſelbſtverſtändlich nicht Ctwa weſentlich
Neues, da nach C&.  — 111— der auch die Ehe wiſchen einer 9E
tauften und ungetauften Perſon löſen kann, enn ſie noch nicht kon⸗
ſummiert iſt Die Sache aber dürfte wohl bald eine Klärung erfahren,
weil vorausſichtlich in den folgenden 55  ahren noch manch hnliche
nach Rom gelangen wird

Sollte ſich aber vielleicht auch Cein Leſer dieſer Zeitſchrift E
Löſung einer derartigen ereits konſummierten Ehe nach Rom wenden,
dann muß EL wohl beachten, daß den ungläubigen Teil nicht au
bevor die Ehe durch Rom gelöſt iſt Denn durch die Qufe geht die Ehe
nach den meiſten Autoren in Eein atramen über.) Wenn eine
Ehe auch nur vor der Qufe konſummiert wurde, ſo wird ſie ogar nach
Gaſparri doch ein matrimonium COns Ummatum zwiſchen Getauften,
das auch der nicht mehr löſen kann.“) Obwohl nicht alle Autoren
mit dieſer letzteren Auffaſſung einverſtanden ſind, ſo iſt eS doch raglich,
ob Rom ſich der Anſicht dieſer Autoren anſchließt

Anders dagegen iſt Es, wenn NUur ern Teil getauft iſt In dieſem
alle empfäng nach der allgemeinen Anſicht auch der getaufte eil
kein Sakrament, die Ehe bleibt alſo eine Naturehe. eſe allgemeinere
Anſchauung wurde auch nebenbei geſagt ganz klar Ur die obige
Antwort des Eilt Offiziums beſtätigt; Amt dürfte wohl auch dieſe
Streitfrage entſchieden ſein. Es iſt nämlich höchſt intereſſant beob
0  en, daß nicht nuLr der Bi  er bloß von einem Vineulum naturale
ſpricht, ondern daß auch die Kongregation In ihrer den
denſelben Ausdruck anwendet. Daraus ſchein hervorzugehen, daß die
Kardinäle kein Vinculum 8acramentale und QAmt. auch kein QETA
ment vorausſetzten, nicht einmal bei dem getauften Eheteil.

Nun ird C6 allerdings mn der Praxis auch häufig Fälle geben, n
welchen man nicht weiß, ob die tu geſpendet ſei und ob ſie
gültig geſpendet ſei Daraus können dann die verſchiedenſten
Zweifel entſteh

Da auch die Akatholiken vor dem odex das Hindernis der
Religionsverſchiedenheit gebunden ſo kann zunã der
Zweifel entſtehen, ob eine Ehe gu  9 ſei oder nicht

Zur Löſung dieſes elfe iſt beachten, daß vor dem odex
I‚M egenſatz dem durch C&.  — 1070, feſtgelegten neueſten Recht
ſtrenge dem rundſatze feſtgehalten wurde In ezug auf die
Ehe muß die au bei einem Zweifel als gültig Ange
nommen werden. Nach manchen Autoren war dies nicht nur eine
praesumptio Iuris, die ſchließlich dem objektiven Sachverhalte G
weichen müſſen, ondern dieſe Autoren en In dem erwähnten Grund

Leitner, 51**—  F  imonio 148, II. 1357, zitiert bei eitner,50 Gaſp arri, matri
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ſatz auch ene Einſchränkung des Hinderniſſes der Religions
verſchiedenheit ſe ſo daß alſo das Hindernis der eligions
verſchiedenheit überhaupt nicht eſtand Enn 3wei Perſonen die Ehe
enngeingen, von denen der Emne Teil oder CI Clle zweifelha getauft

Stellte ſich dann auch nach Eingehung der Ehe heraus daß der
emne Teil icher gültig etauft war, der andere Teil er ungültig,
˙ war und 4E die Ehe nach dieſen Autoren doch gültig Andere
Autoren widerſprachen allerding dieſer Auff ſung Obwohl die rage
aber der Theorie noch zweifelha e ſo dürfte für die Praxis
doch genügen Sicherheit geboten ſein durch den rundſa lex 1A
IIOU obligat Es beſteht —10 Zweifel ob das Hindernis auch auf die 9e
nannten ausgedehnt werde, alſo beſteht * nicht; olglich
iſt und bleiht ene derartige Ehe gültig

In ſtrenger Durchführung des erwähnten Grundſatzes: 10
Standum 81 PTO Valore aptismi wurde aber auch vor dem odex Eelne
Ehe als ungültig E

＋

E enn der emne Teil er nicht
war, während die Ehe des andern Teiles zweifelha war

Es bedarf hier wohl kaum des Hinweiſes daß dieſe Streitigkeiten
für die Ehen die nach dem odey geſchloſſen wurden, bedeutungslos
ſind weil nach CAII 1070 das inderni der Religionsverſchiedenheit
für Akatholiken nicht mehr beſteht Zweifel über die Qufe aber
nach Gall 1070 2 nicht mehr die Gültigkeit der aufe, ondern die
Gültigkeit der Ehe präſumiert wird, ſo daß man 0 1 manchen Fällen
die Gültigkeit der aufe, anderen Fällen deren Ungültigkeit
annehmen muß

Ohne U  1 auf die Zeit des Eheabſchluſſes iſt die Gültigkeit
oder Ungültigkei der Quſe des oder beider Clle aber auch
inſofern von größter Wichtigkeit als davon die Frage abhängt ob die
beiden das Sakrament der Ehe empfangen Aben oder ob nuLr Ene
aturehe orlieg und zwar CElne Naturehe Uunter Heiden, die durch
das Pauliniſche rivileg gelöſt werden könnte, oder Elne Naturehe
zwiſchen Heiden und riſten die vielleicht durch
liche Dispens gelöſt werden kann

Selbſtverſtändlich muß man ſich bei ſolchen Zweifel zu nächſt
durch Nachforſchungen Sicherheit über die Gültigkeit der aufe 3
verſchaffen ſuchen abei i Canl 779 beachten der ſagt „Zum Beweis
für die endung der Qufe genügt Eln über jeden Einwand erhabener
euge oder die eidliche Verſicherung des Getauften ſelbſt EL als
Erwachſener getauft wurde Cl iſt aber vorausgeſetzt daß dadurch
die 5 Dritter nicht berührt werden.“ Da leſe Vorausſetzung aber

unſerem nicht zutriff enügt alſo die Ausſage ET
einwandfreien Zeugen oder die eidliche Verſicherung des Getauften nicht

1 Gaſparri, de matrimonio 12, 59
Näheres bei Wernz Ql, 370, nota

Inꝗ Jul 1880, zitiert bei Wernz Ql, 757
Eichmann, ehrbu de Kirchenrechtes,
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Deshalb wird C5 oft vorkommen, daß trotz Er Unterſuchung noch
weifel über die Gültigkeit der aufe Eſtehen bleiht In dieſem
alle iſt dann Call 1127 3u eachten, der agt H Zweifel hat das

e  (hlaubensprivileg den favor ſolchen dürfte man
ſich alſo für die Ungültigkeit der Qufe entſcheiden!) und das Pauliniſche
Privileg anwenden Um aber Mißverſtändniſſen vorzubeugen ſei ſchon

leLr 3zUum bobraus rwähnt daß dies NnUL gilt wenn der Emne Teil icher
Ni getauft iſt während die Qufe des andern Teiles zweifelha iſt

aber würde das Pauliniſche Privileg angewandt werden können
die Qufe beider zweifelha iſt Deshalb ſpricht auch E  0

der ehen angegebenen Stelle NUur von dem Zweifel „CITCàA Validitatem
baptismi ab UILa Darte recepti“.

Dieſes Prinzip aber, daß man ſich Zweifel mmier zugunſten
des QAuben entſcheiden olle gilt nicht Ur Zweifel über die
Hültigkeit oder Ungültigkeit der aufe, ondern bei jedem Zweifel üher
506 Vorhandenſein der übrigen notwendigen Vorausſetzungen für
die Anwendung des Pauliniſchen Privilegs. Dieſes Prinzip gilt ferner
auch Zweifel über die Gültigkeit der Ehe ſelbſt Klar geht dies
aus G&d  — 1014 hervor, der agt IIm Zweifel muß man ſich mmier für
die Gültigkeit der Ehe entſcheiden, C aber hleiht die 6&  — 11127
gemachte Ausnahme (zugunſten des au  E eſtehen.“ Getreu dieſen
hrundſätzen 0 auch ſchon die Ing Mai 1892 auf Enne
Anfrage hin Trklärt „Wenn Eln Teil ſich bekehrt nachdem ſchon der
IAdere Teil ſich bekehrt hat und nach genauer Unterſuchung des Falles
3weifel der Gültigkei der erſten Ehe Eſtehen bleiht dann oll
nan ſich für die Ungültigkeit der erſten Ehe entſcheiden AVOrem 61

Nach dieſen Darlegungen könnte NUn der Eene oder andere eſer
Hielleicht erſu ſein manche Schwierigkeiten der Praxis auf
einfache eiſe bſen wollen Er hat vielleicht verheirateten
roteſtanten der konvertieren und Eemne Ehe eingehen will Nach
gründlicher Unterſuchung ich heraus daß die rühere Ehe kellei
ungültig War chwerer ur Bei Katholiken mu

ſolchen Falle das Urteil lauten 110II Constat de nuüllitate Matri
10HII QAmi Are dann die Eingehung Ehe verboten

Aber darf bei der Bekehrung eines Proteſtanten das Urteil Zweifel
nicht AVOrem fidei gefällt werden? Durchaus nicht Der Grund für
die Anwendung dieſes Privilegs iſt nämlich nicht der wahre Glauben,
onſt önnte das Privileg auch bei Katechumenen angewandt werden,
ondern das Sakrament des duben die heilige auWaren deshalb der erſten Ehe Clde Ehegatten getauft, dann kann
dieſer rundſatz nicht angewandt werden.

Aber geſetzt der all, die au der eiden ſei auch noch wirklich
zweifelhaft arf man da ſich nicht zugunſten des QAuben für die

Ee  O, 788
Zitiert bei Wernz 757 Ota 61

9 Wernz 750 Nota 50,
„Theol prakt Quartalſchyift III 37



Ungültigkeit der Taufe entſcheiden und dann die Ungültigkeit der früheren
Ehe erklären? der darf man Zweifel über die Gültigkeit der Qufe
von beiden Eheteilen die ültige Ehe der beiden löſen urch das auli
N rivileg oder durch päpſtliche 1  en Auch dieſes iſt durchaus
unmöglich.

Es iſt nämlich zu nächſt wohl 3 beachten, daß durch da Urteil des
kirchlichen Richters, die er Ehe ſei ungültig, der objektive Sachverhalt

ſich nicht geänder wird Unabhängig von dieſem Irteil bleibt die
Gültigkeit oder Ungültigkeit der erſten Ehe eſtéehen. Nun aber erlauht
die keine I Ehe, enn E8 nicht morali er iſt, daß der
Eingehung dieſer nellen Ehe keine frühere Ehe hindernd Wege
Dieſe moraliſche Gewißheit aber iſt nicht gegeben blange E6 wirklich
noch zweifelhaft iſt, obb die frühere Ehe gültig ſei; das laubens
rivileg ändert dieſem objektiven Sachverhalt N Trotzder
aber iſt die Lage Elne ganz andere, wenn die er Ehe Eene Un
ehe oder Eunn matrimonlum ratum IIO COnsummatum iſt Denn
Eemne Ehe kann durch die noch gelöſt werden. Sollté
aher der objektive Sachverhalt mit dem Ii  erlichen Urteil nicht überein—
ſtimmen, dann ird ſolchen Fällen die Ehe durch das Urteil ſelbſt
gelöſt. Ein matrimonium ratUm 61 ConsuUmmatum aber kann
von der Kirche nicht gelöſt werden Alſo kann man auch niemals

vielleicht Elne Ehe rage Imm ſich Zweife
für ihre Ungültigkeit entſcheiden AVOrem C1

Dasſelbe gilt für die Löſung der Ehe durch das Pauliniſch⸗
rivileg oder durch päpſtliche Dispens ieſelben können kein
Anwendung nden Zweifel ob Eein matrimonlum ratUM
6onsummatum orlieg weil emne derartige Ehe durch kein Privile
und durch keine Dispens gelöſt werden kann. Deshalb wurde auch von.
eiligen izium 18 ezember 1872 erklärt, wenn auch nen

ſolchen die der Häreſie empfangene aufe äußerſt zweifelhaft
ſei, ſo dürfe man die betreffende Perſon doch nicht etra  en als Eemne

Perſon, die ſich vom Heidentum bekehrt, und bei ihr deshalb auch nicht
das Pauliniſche rivileg anwenden.?

Aus dieſen Erwägungen heraus kann man ES auch verſtehen, da
die Autoren Unter den Fällen, welchen man beim Zweifel ſich III

favorem 61 entſcheiden nne, wohl alle anführen Zweifel übe
die Gültigkeit der Unglauben geſchloſſenen Ehe irgends abei
agen teſe Autoren Aehnliches beim Zweifel über den Beſtand

matrimonlum ratuNn 61 cConsummatum
Sollte nun beſtimmten auf Grund derartige

Erwägungen hin offnung eſtehen, daß Eenne Eue Ehe gültigerweiſe
ernzQl, 6. 757., nota 61
Oollect. de Prop Fide 1392, VOI II. 5 20 dubium

gecundum.
Cappello, 1 n. 788; Wernz Al, II 631, III; Vo

meerſch, 1 N.



eingegangen werden könne, dann muß man ſich zur Erreichung dieſes
weckes den zuſtändigen Ortsordinarius wenden Nur mit des

Ortsordinarius kann nämlich eine Ungültigkeitserklärung der früheren
Ehe rlangt werden dem Ortsordinariu auch te das Urteil 3 über
RNe endung der auſe Ebenſo müſſen für gewöhnlich bei Anwendung
des Pauliniſchen Privilegs die Interpellationen geſchehen auf Autorität
es Ordinarius hin; ſollte man ſich nach Rom wenden wollen, die
Löſung Aturehe erlangen, ſo wäre wiederum iezu die Ver⸗
nittlung des Ordinarius ötig

Beſonders aber ſoll man darauf a  en, daß man den betreffenden
berſonen beſonders enn enn feſtes Verhältnis ſich erſt anbahnt
nicht viel offnung macht 0 CUte ſind nämlich nUur oft

Gemütsverfaſſung, der ſie ſchon auf den unbedeutendſten
Umſtan die rößten Hoffnungen Beſond ers wenn emn Eheprozeß
Aingeleitet wird dann Cmnen ſie oft jetzt ſei ihre Sache ſchon gewonnen
Ote 0  en keine Ahnung davon, wieviel 60  &  ahre E Ein Prozeß oft dauert
und wie er * iſt, den Beweis für die ngültigkei der Ehe EL

ringen. In ihrer Siegesſtimmung unterhalten oft dann Per⸗
nen recht intimen Verkehr, ſchließlich Immm ES dann ſo weit, daß ſie
„heiraten müſſen“ In der Erwartung, daß die kirchli  E Erlaubnis 3ur
Eingehung der Ehe bald ommt, geht man „vorerſ eine Zivilehe Eeln
nd gründet aushalt, und ſ

*egùU Imm der Entſcheid des
kirchlichen eri  E ur den die Eingehung Ehe ver⸗
boten wird etzt den Qu  0 aufzulöſen, iſt Eeln furchtbares Opfer,
ond manche Perſon iſt auf teſe Weiſ ſchon der ¹ verloren 9E

gangen, was vermieden worden wäre, wenn man ihr von Anfang
die Ueberzeugung 0 beibringen können, wie ur  ar
Ausſicht beſteht, mit geſchiedenen Proteſtanten Elne

gültige Ehe eingehen können.
Münſter (We Dr eriber & M Cap
II Moderne Sittlichkeitsfragen.) Kaplan Albert leitet mit

grogem Eifer blühenden Arbeiterverein Die meiſten Mitglieder
C Vereines gehen wenigſtens einmal Ona gemeinſchaftlich zur
heiligen Kommunion, Eimge ogar jeden Sonntag Als die Leitſätze und
Weiſungen der eu  en Biſchöfe mner  —  2 1925 erſchienen, fand EL
hei ſeinen Arbeitern eudiges Verſtändnis und williges Gehör für dieſe
Richtlinien Sie erklärten ſich gern hbereit mit allem Nachdruck den Leit
ätzen und eiſungen ihren Familien Geltung verſchaffen Eines
＋ als Kaplan Albert ſeinen Arbeitern den tieferen Sinn der Leit
dtze auseinandergeſetz atte, kam der Orſtan des Vereines u ihm
und agte „Hochwürden, das iſt ſchön und gut Wir wollen auch

Unſeren Familien dieſe eitſätze durchführen aher was nützt
008 enn die beſſeren Familien ſich nicht darum kümmern, enn Frauen
und Mädchen nicht NUL auf der aße, ondern auch Gotteshaus

ogar der Hommunionbank Kleidung erſcheinen, die der
aufreiz end auf Männer wirken daß * ſelbſt uns verheirateten
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